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1. Forderziel/Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1. Zuwendungszweck

Das Land Hessen gewdhrt nach MaBgabe des § 44 der Hessischen Landeshaushaltsordnung
(LHO), den hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften (VV) und nach MaBgabe dieser Richtlinie
(Brauchtumsrichtlinie) Zuwendungen an eingetragene, gemeinnltzige Vereine flr die Férde-
rung von Brauchtum, Tradition, Mundart und Fastnacht.

Ein Anspruch auf Gewdhrung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehoérde aufgrund ihres pflichtgemdBen Ermessens im Rahmen der verfliigbaren Haus-
haltsmittel.

1.2. Forderziel

Ziel der Foérderung ist eine sichtbare, 6ffentlichkeitswirksame und nachhaltige Starkung von
hessischem Brauchtum und hessischen Traditionen im Kontext der Stdrkung des hessischen
Heimatbegriffs. Dies erfolgt durch die Unterstlitzung ehrenamtlicher Arbeit in gemeinntzigen
Vereinen, die einen besonderen Beitrag zu Erhalt bzw. Starkung von heimischem Brauchtum
und Traditionen leisten.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollen jahrlich mindestens 65 Vereine geférdert werden.
1.3. Rechtsgrundlagen

e §§23, 44 LHO und der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften (VV)

e Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwWVfG)

e Hessisches Verwaltungskostengesetz (HVwKostG)

e Hessisches Subventionsgesetz (SubvG HE) und Subventionsgesetz des Bundes (SubvG)
¢ Allgemeine Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur Projektférderung (ANBest-P)

in der jeweils geltenden Fassung.

2. Gegenstand der Forderung

Gefordert werden Projekte, einschlieBlich investiver MaBnahmen, die unmittelbar der Errei-
chung der Férderziele dienen. Dies umfasst insbesondere MaBnahmen, welche die hessische
Fastnachtstradition, das hessische Trachtenwesen und Volkstanz, die hessische Mundart sowie
weitere hessische Traditionen und Brauchtlimer starken und beférdern. Hierzu kdnnen auch
Projekte im Rahmen der Vereinsarbeit beispielsweise von Heimatvereinen oder Musikkapellen,
Schutzen- oder Backhausvereinen, Kirmesvereinen zdhlen.



3. Zuwendungsempfdnger

Zuwendungsberechtigt sind eingetragene, gemeinnltzige Vereine, die ihren Sitz in Hessen ha-
ben.

4. Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

Fir jedes Projekt ist ein gesonderter Férderantrag zu stellen. Dabei darf der Zuwendungsemp-
fanger pro Kalenderjahr nur einen Antrag bei der Bewilligungsstelle einreichen. Die Gewdhrung
der Férderung setzt zudem voraus, dass eigene Einnahmen (insbesondere Beitrdge, Spenden
und Veranstaltungseinnahmen) zur Finanzierung der Ausgaben fir die Durchfliihrung des Pro-
jektes nicht ausreichend zur Verfligung stehen.

Das Projekt soll innerhalb eines Haushaltsjahres (Kalenderjahr) abgeschlossen sein.

5. Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

5.1. Zuwendungsart, Finanzierungsform

Die Zuwendung nach dieser Richtlinie wird als Projektforderung in Form eines nicht rlickzahl-
baren Zuschusses gewdhrt.

5.2. Ho6he der Zuwendung und Finanzierungsart
5.2.1. Hohe der Zuwendung

Die Zuwendung wird im Wege einer Festbetragsfinanzierung bewilligt. Dabei betragt der
Hochstbetrag 8.000 Euro. Die Hohe des Festbetrages bemisst sich nach den zuwendungsfdhi-
gen Ausgaben gemdB Ziffer 5.3.1. Hiervon tragt der Zuwendungsempfdnger mindestens 40%
aus Eigen- oder Drittmitteln. Dies ist im Rahmen der Kosten- und Finanzierungsplanung nach-
zuweisen.

5.2.2. Einzelfallregelung

Bei Projekten von besonderem Landesinteresse kann abweichend von Ziffer 5.2.1. eine Foérde-
rung bis zur Hohe von 45.000 Euro gewdhrt werden. Ein besonderes Landesinteresse ist im Ein-
zelfall festzustellen und kann sich insbesondere daran orientieren, ob beispielsweise aufgrund
der Bedeutung, Reichweite, Offentlichkeitswirksamkeit oder Zielgruppen ein hessenweiter Be-
zug mit stark hervorgehobenem Landesinteresse vorhanden ist.

5.2.3. Bagatellgrenze

Bewilligungen und Auszahlungen unter 500 Euro werden nicht gewdhrt.



5.3.

Bemessungsgrundlage

5.3.1.Zuwendungsfdhige Ausgaben

Zuwendungsfdhige Ausgaben missen in der Erreichung der Férderziele einen Mehrwert fir die

Offentlichkeit darstellen. Dies kann insbesondere der Fall sein bei

offentlichen Veranstaltungen (beispielsweise Heimatfeste, Veranstaltungen eines
Schutzenverbandes, Backhausfeste und andere, besondere regionale Fastnachtstradi-
tionen etc.),

der Erstellung von Publikationen, die unentgeltlich oder zum Selbstkostenpreis abgege-
ben werden (beispielsweise Dorf-, Vereinschroniken, sonstige Broschiren zum Thema
Heimat und Brauchtum.),

der Konzeption, Organisation und Prdsentation von Ausstellungen,

Workshop- und Bildungsangeboten (z. B. Volkstanz, Mundart etc.),

Anschaffungen im Kontext der Brauchtums- und Traditionspflege zur 6ffentlichkeits-
wirksamen Unterstltzung der Vereinsarbeit (z. B. Musikinstrumente) oder

sonstigen Projekten, die in gleicher Weise zur Erreichung des Forderzieles geeignet sind
(beispielsweise Mundart-Beschilderung von Wanderwegen, regionale Mundart-For-
schung etc.).

5.3.2. Nicht zuwendungsfdhige Ausgaben, Férderausschluss

Nicht zuwendungsfdhig sind Ausgaben flr

6.

6.1.

Eine Ko

6.2.

Projekte, die keine AuBenwirkung entfalten (interne Vereins- oder Verbandsversamm-
lungen, geschlossene Gesellschaften, Vereinsfahrten, allgemeine Ausstattung der Ver-
einsrdume etc.),

Projekte und Anschaffungen, ohne konkreten Bezug zum heutigen hessischen Brauch-
tum und gelebter Tradition, beispielsweise historisch geprdgte Projekte ohne Gegen-
wartsbezug,

kommerzielle oder der Finanzierung eines anderen Zweckes dienende Veranstaltungen
bzw. Teilnahmen an kommerziellen Veranstaltungen (beispielsweise Mittelaltermdarkte,
Burgfeste, Weihnachtsmadarkte etc.),

die Anschaffung gebrauchter Gegenstdnde; tGber Ausnahmen fur Kulturglter oder
Sammlerobjekte im Kontext Brauchtum entscheidet die Bewilligungsstelle,
Eigenleistungen.

Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Ausschluss Doppelférderung

mbination mit anderen &ffentlichen Férdermitteln ist ausgeschlossen.

Offentlichkeitsarbeit

Im Falle der Veroffentlichung von Projektmitteilungen, Projektergebnissen, Tagungsprogram-
men, Tagungsbeitrdgen, Aufsdtzen zum Projektgegenstand u. &. ist auf die finanzielle Férde-

rung durch das Land Hessen hinzuweisen. Es wird hierflr ein entsprechendes Logo zur Verfi-



gung gestellt. Es ist darauf zu achten, die Férderung nicht als Sponsoring zu bezeichnen. Pres-
seausschnitte und Mitschnitte von Rundfunk- oder Fernsehbeitrdgen (jeweils mit der Angabe
von Datum, Quelle und Bewilligungsnummer) sind unmittelbar nach dem Erscheinen bzw. der
Veréffentlichung der bewilligenden Stelle bekannt zu machen. Ndheres bestimmt der Zuwen-
dungsbescheid. Der Zuwendungsempfdnger erkldrt sich damit einverstanden, dass das Hei-
matministerium o.g. Veroffentlichungen vollsténdig oder teilweise flr spdtere Informations-
maBnahmen oder Verdffentlichungen nutzen kann.

7. Verfahren

7.1.  Bewilligungsstelle

Stelle fir die Bewilligung einer Zuwendung nach dieser Richtlinie ist das

Hessische Ministerium fur Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau,
Forsten, Jagd und Heimat

Mainzer StraBe 80

65189 Wiesbaden

landwirtschaft.hessen.de

brauchtumsfoerderung@landwirtschaft.hessen.de

7.2.  Antragsverfahren
7.2.1. Onlineantrag

Die Antragstellung erfolgt flr das jeweilige Kalenderjahr bis spdtestens zum 15. September.
Antrage fur das darauffolgende Jahr konnen jeweils ab dem 15. Oktober gestellt werden. Der
Antrag ist vor Beginn des Vorhabens zu stellen und soll spdtestens zwei Monate vor dem Beginn
vollstandig der Bewilligungsstelle vorliegen. Er ist grundsatzlich im Wege eines Onlineantrags-
verfahrens bei der Bewilligungsstelle einzureichen. Gleichzeitig ist mit der Antragstellung auch
die Gemeinnutzigkeit nach Ziffer 3 nachzuweisen.

https://antrag.hessen.de/brauchtumsfoerderung

7.2.2. Kosten- und Finanzierungsplan

Der Antrag muss eine aussagekraftige Beschreibung des Projekts und der damit verbundenen
Zielsetzung sowie einen ausgeglichenen Kosten- und Finanzierungsplan mit allen voraussicht-
lichen Einnahmen und Ausgaben des Projektes enthalten.

7.2.3. Vorzeitiger MaBnahmenbeginn

Auf Antrag wird der vorzeitige MaBnahmenbeginn mit Feststellung des Eingangs der vollstan-
digen Antragsunterlagen durch die Bewilligungsstelle im Einvernehmen mit dem HMdF geman
VV Nr. 1.3 zu § 44 LHO generell zugelassen.


https://landwirtschaft.hessen.de/
mailto:brauchtumsfoerderung@landwirtschaft.hessen.de
https://antrag.hessen.de/brauchtumsfoerderung

7.3. Auszahlung der Zuwendung
7.3.1. Auszahlung ohne férmlichen Mittelabruf

Bei einer Zuwendung nach Ziffer 5.2.1. erfolgt die Auszahlung der Zuwendung innerhalb von
zwei Wochen nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheids. Ein formlicher Mittelabruf ist
nicht erforderlich.

7.3.2. Auszahlung auf Anforderung

Bei einer Zuwendung nach Ziffer 5.2.2. erfolgt die Auszahlung auf Anforderung des Zuwen-
dungsempfdngers, wenn und insoweit sie innerhalb von drei Monaten nach der Auszahlung fur
fallige Zahlungen benétigt wird (Nr. 1.4 ANBest-P).

7.4.  Verwendungsnachweisverfahren

Abweichend von Nr. 6.1 ANBest-P ist der Nachweis der Verwendung sechs Monate nach Ab-
schluss der MaBnahme der Bewilligungsstelle vorzulegen. Der Verwendungsnachweis besteht
aus einem Sachbericht und einem zahlenmdBigen Nachweis, in dem Einnahmen und Ausgalben
entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch zusammenzustellen sind
(Nr. 6.5 der ANBest-P). DemgemdB ist ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen.

Im Sachbericht des Verwendungsnachweises sollten die im Bewilligungszeitraum umgesetzten
MaBnahmen - soweit sich dies anbietet - durch geeignete Nachweise dargestellt werden
(bspw. unter Beifligung von Fotos, Broschiren, Programmbheften, Katalogen).

8. Allgemeinglltige Vorschriften

8.1. Allgemeine Forderbestimmungen

e FUr die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie flr den
Nachweis und die Prifung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderli-
che Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rickforderung der ge-
wdhrten Zuwendung gelten § 44 LHO und die hierzu erlassenen Verwaltungs-
vorschriften, soweit nicht in dieser Férderrichtlinie Abweichungen zugelassen
worden sind, und die §§ 48 bis 49a HVwWVfG.

e Bereits begonnene MaBnahmen kénnen grundsdtzlich nicht geférdert werden.
Als Vorhabenbeginn ist grundsdtzlich der Abschluss eines der Ausfiihrung zuzu-
rechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten.

¢ Die Ricknahme oder der Widerruf von Zuwendungsbescheiden ist nach § 4 Abs.
4 HVwKostG geblhrenpflichtig, sofern diese auf Griinden beruhen, die der Zu-
wendungsempfdnger zu vertreten hat.

8.2.  Vergaberecht

Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. Zuwendungsempfdnger haben
bei der Vergabe und Abwicklung von Auftrdgen Nr. 3 ANBest-P zu beachten.



8.3.  PriUfungsrechte

Der Zuwendungsempfdnger hat jede von der Bewilligungsbehoérde oder einer von ihr beauf-
tragten Stelle fir erforderlich gehaltene Uberwachung und Uberpriifung sowie Evaluierungen
zu unterstltzen. Der Hessische Rechnungshof ist berechtigt, die bestimmungsgemdBe und wirt-
schaftliche Verwaltung und Verwendung der Zuwendung bei den Empfdangern zu prifen. Die
Prifung kann sich auch auf die sonstige Haushalts- und Wirtschaftsflihrung des Zuwendungs-
empfdngers erstrecken, soweit es der Rechnungshof flir notwendig halt (§ 84 Abs. 1, Abs. 2
LHO).

9. EU-Beihilferechtliche Einordnung

Im Rahmen dieser Richtlinie werden nur nicht-wirtschaftliche Tatigkeiten geférdert, insbeson-
dere solche, die gemdB der Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen Bei-
hilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europdischen
Union, ABL. C 262 vom 19.7.2016, Punkt 2.6.Rn. 33 ff. keine staatliche Beihilfe nach Art. 107 Abs.
1 des Vertrages Uber die Arbeitsweise der Europdischen Union (AEUV) darstellen.

10. Geltungsdauer

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung zum 02.06.2026 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2033 auBer
Kraft. Flr Forderungen, die nach dieser Richtlinie gewdhrt wurden, bleibt sie jedoch bis zum
Ende der geférderten MaBnahmen weiterhin anwendbar.

Ingmar Jung

Wiesbaden, 29.06.2026

Hessisches Ministerium flr

Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau,
Forsten, Jagd und Heimat

Aktenzeichen: 087g 02.01



	1. Förderziel/Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen 
	1.1. Zuwendungszweck 
	1.2. Förderziel 
	1.3. Rechtsgrundlagen 

	2. Gegenstand der Förderung 
	3. Zuwendungsempfänger 
	4. Besondere Zuwendungsvoraussetzungen 
	5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 
	5.1. Zuwendungsart, Finanzierungsform 
	5.2. Höhe der Zuwendung und Finanzierungsart 
	5.2.1. Höhe der Zuwendung 
	5.2.2. Einzelfallregelung 
	5.2.3. Bagatellgrenze 

	5.3. Bemessungsgrundlage 

	6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen 
	6.1. Ausschluss Doppelförderung 
	6.2. Öffentlichkeitsarbeit 

	7. Verfahren 
	7.1. Bewilligungsstelle 
	7.2. Antragsverfahren 
	7.2.1. Onlineantrag 
	7.2.2. Kosten- und Finanzierungsplan 
	7.2.3. Vorzeitiger Maßnahmenbeginn 

	7.3. Auszahlung der Zuwendung 
	7.3.1. Auszahlung ohne förmlichen Mittelabruf 
	7.3.2. Auszahlung auf Anforderung 

	7.4. Verwendungsnachweisverfahren 

	8. Allgemeingültige Vorschriften 
	8.1. Allgemeine Förderbestimmungen 
	8.2. Vergaberecht 
	8.3. Prüfungsrechte 

	9. EU-Beihilferechtliche Einordnung 
	10. Geltungsdauer 

